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1 Einleitung, Planungsvorhaben, Aufgabenstellung 

Im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof am 
nordwestlichen Ortsende der Gemeinde Berglein (Rems-Murr-Kreis) sind die Überbauung 
einer etwa 4000 qm2 großen Grünlandfläche und die Rodung einer Obstbaumpflanzung 
und eines Gehölzbestands vorgesehen. Damit sind möglicherweise Eingriffe in Lebens-
räume von artenschutzrechtlich relevanten Tierarten verbunden, die nach dem Bundesna-
turschutzgesetz verboten sind. Das Vorkommen von besonders oder streng geschützten 
Arten und deren Lebensstätten im Bereich des Grünlands und des vorhandenen Baum- 
und Gehölzbestands kann nicht ausgeschlossen werden. 

Bei diesen möglichen artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz handelt es sich um die Tötung von Individuen oder Entwicklungs-
formen besonders geschützter Vogel- und anderer Tierarten (§ 44 Abs. 1 Ziff. 1 
BNatSchG), um die erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Population einer betroffenen 
Tierart bzw. des günstigen Erhaltungszustands dieser Art (§ 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG) 
und um die Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Ziff. 3 
BNatSchG).  

Diese gesetzlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes sind im Rahmen von Be-
bauungsplanverfahren in Form einer artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. einer Potenzi-
alanalyse (Relevanzuntersuchung) zwingend zu berücksichtigen, um Konflikte bei der 
Planung mit dem Artenschutz und mögliche Beeinträchtigungen durch die geplanten Ein-
griffe auf den Artenbestand ausschließen oder durch entsprechende Maßnahmen vermei-
den bzw. vermindern und ggf. ausgleichen zu können.  

Vor Beginn der Eingriffe, der Rodung der Bäume und der Baufeldfreimachung war des-
halb zu prüfen, ob streng oder besonders geschützte Tierarten oder Artengruppen vor-
kommen und artenschutzrechtliche Tatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen 
sein können.  

Zu diesem Zweck wurde im Auftrag der Gemeinde und des Landschaftsarchitekturbüros 
am 9.5.2016 ein Ortstermin durchgeführt, um die betroffenen Fläche sowie die Bäume 
und Gehölzbestände auf Anhaltspunkte für ein Vorkommen besonders oder streng ge-
schützter Tierarten bzw. auf das Vorhandensein artenschutzrelevanter Strukturen und 
potenzieller faunistischer Lebensräume (Habitatstrukturen, Nist- und Ruhestätten, Quar-
tiere) hin zu untersuchen.  

Auf der Grundlage dieser Habitatpotenzialanalyse war festzustellen, ob durch die vorge-
sehenen Eingriffe und die Umsetzung des Bebauungsplans gegen Verbote nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden könnte und wie diese ggf. zu vermeiden sind bzw. 
welche vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) notwendig wer-
den. Das Gutachten diente als Voraussetzung der Baugenehmigung für die Vorlage bei 
der Unteren Naturschutzbehörde. 
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2 Lage, Beschreibung und wesentliche Strukturmerkmale des Untersuchungsgebiets  

Das Planungsgebiet befindet sich im westlichen Teil der Gemeinde Berglen (Rems-Murr-
Kreis), zwischen den Teilorten Reichenbach, Steinach und Ödernhardt, im Bereich des 
Weilers Erlenhof, dem das Gewerbegebiet Erlenhof angegliedert ist.  

Bei dem ca. 4000 qm2 großen nach Westen hin leicht ansteigenden Gelände im Gewann 
Beetlesäcker mit den Flurstücks-Nrn. 172, 740/2, 740/3, 740/42, 740/43, 740/44 und 
740/48 handelt es sich um den geplanten 3. Erweiterungsabschnitt des Gewerbegebiets 
(Erlenhof III).  

Es umfasst eine Grünlandfläche am nordwestlichen Rand des bestehenden Gewerbege-
biets am Ende der Heinkelstraße und südwestlich der L 1140 gelegen, mit 39 vor etwa 6 
Jahren angepflanzten Obstbäumen (Apfel-, Birnen- und Kirschbäume) nordwestlich eines 
durch das Gebiet führenden asphaltierten Feldwegs sowie weiteren rund 50 kleineren 
bzw. jüngeren Bäumen und Gehölzen mit einzelnen Gehölzverjüngungen und Sträuchern, 
u.a. mit Hasel, in einem kleineren Abschnitt südlich und südöstlich dieses Weges. Auch 
die Umgebung wird durch Grünlandflächen mit Gehölzstrukturen geprägt.  

Zwischen dem Feldweg und der Heinkelstraße befindet sich ein schmaler geringfügig mit 
Steinen befestigter vermutlich meist ausgetrockneter Entwässerungsgraben, der randlich 
mit einzelnen Weiden bewachsen ist und am Anfang des Feldwegs in einer Verdolung 
mündet.  

Am östlichen Rand und außerhalb der Planungsgebietsgrenze befinden sich Gebäude der 
Druckregelstation Gewerbegebiet des Wasserwerks Berglen, Heinkelstr. 23. 

Das Grünland wird extensiv genutzt, z.T. beweidet und weist partiell eine relativ artenrei-
che Krautschicht auf, mit Zeigerarten von nährstoffarmen und auch wechselfeuchten 
Standortanteilen, etwa Kriechender Günsel, Gänse-Fingerkraut, Kleiner Wiesenknopf, 
Echtes Mädesüß, Stumpfblättriger Ampfer u.a. 

Großräumig gehört der Landschaftsraum dem Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer Wald“ 
(NP 5) an, die nähere Umgebung ist als Landschaftsschutzgebiet „Buchenbach-, Brunn-
bächle-, Steinach- und Zipfelbachtal mit angrenzenden Hängen sowie Bürger Höhe“ (LSG 
1.19.008) ausgewiesen, einschließlich des nordwestlichen Drittels des Planungsgebiets. 
In diesem Bereich wird eine Befreiung von der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung 
erforderlich werden.     

Bei den Obstbaumpflanzungen, die sich zur Hälfte innerhalb des Landschaftsschutzge-
biets befinden, handelt es sich um eine Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe im Rahmen 
anderer Planungen. Diese Obstbäume müssen ggfs. an anderer Stelle ersetzt werden.   

In der Umgebung wurden mehrere nach § 33 NatSchG kartierte und geschützte Biotope 
ausgewiesen: „Schlehenhecken, Beetlesäcker“ (Biotop-Nr. 171221191695), „Buchenbach 
von der Neumühle bis Oppelsbohm“ (Biotop-Nr. 171221191700) und „Steinach“ (Biotop-
Nr. 171221191702). 
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3 Habitatstrukturen, Artenpotenzial und faunistische Bewertung  

Die Geländebesichtigung zur Untersuchung des Plangebiets, Erfassung möglicher Habi-
tatstrukturen und Lebensstätten sowie des (potenziellen) Vorkommens artenschutzrecht-
lich relevanter Artengruppen bzw. Tierarten im Bereich des rund 4000 qm2 großen Pla-
nungsgebiets mit den zu rodenden Obstbaumpflanzungen und Gehölzen erfolgte am 
9.5.2016. Vegetationsstrukturen sowie Baum- und Gehölzarten wurden aufgenommen 
und Sichtbeobachtungen von Tieren notiert. 

Die Obstbaumpflanzungen und jungen Gehölze haben eine begrenzte Bedeutung als 
Niststätten ungefährdeter allgemein verbreiteter und z.T. häufiger besonders geschützter 
gebüsch- und freibrütender Vogelarten, von einem Vorkommen von höhlenbrütenden Ar-
ten und Fledermäusen ist dagegen wegen des Fehlens von potentiell mehrjährig nutzba-
ren Niststätten und Quartieren - in Baum- und Spechthöhlen - nicht auszugehen.  

Brutvogelarten des Offenlands kommen auf dem Areal ebenfalls nicht vor. Das Grünland 
wird jedoch von einzelnen Vogelarten der Umgebung zur Nahrungssuche und das Gebiet 
vermutlich auch von Fledermäusen als Jagdgebiet genutzt, allerdings handelt es sich um 
keinen essentiellen Teillebensraum.  

Während des Ortstermins konnte der Turmfalke (Art der Vorwarnliste) beobachtet werden, 
ein Brutvorkommen dieser oder anderer streng geschützter oder in Anhang 1 der europa-
weit gültigen Vogelschutzrichtlinie aufgeführter Vogelarten innerhalb des Plangebiets und 
in unmittelbarer Umgebung ist dagegen auszuschließen.   

Ältere Baum- und Gehölzbestande mit entsprechenden Alt- und Totholzanteilen fehlen 
auch für besonders oder streng geschützte altholzbewohnende Käferarten (Totholzkäfer), 
so dass nicht mit deren Vorkommen zu rechnen ist.  

Ebenfalls ist die streng geschützte und in Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnete Ha-
selmaus auszuschließen, da Hasel- und andere geeignete dicht stehende Sträucher als 
notwendige Habitatbestandteile für diese Art nahezu vollständig fehlen. 

Am Rand der (aktuell ausgetrockneten) Wassermulde wurde am 9 5. 2016 ein einzelner 
Wasserfrosch festgestellt, für den in der Umgebung zwar geeignete Laichgewässer be-
stehen, der sich innerhalb des Untersuchungsgebiets dagegen nur vorübergehend aufge-
halten hat.   

Im Bereich des Grünlands wurden potenzielle Raupen-Futterpflanzen von artenschutz-
rechtlich relevanten Schmetterlingsarten gefunden bzw. konnten nicht ausgeschlossen 
werden, so dass ein Vorkommen der zwei Wiesenknopf-Ameisenbläulings-Arten (Maculi-
nea teleius und Maculinea nausithous) und des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) 
möglich ist und überprüft werden muss.  

Auch ein Vorkommen der streng geschützten und in Anhang IV der FFH-Richtlinie ver-
zeichneten Zauneidechse (Art der Vorwarnliste) ist nicht auszuschließen, auch wenn die 
für diese Art erforderlichen Habitatstrukturen nur vereinzelt gefunden wurden und insge-
samt vermutlich keine ausreichende Lebensstätte vorhanden ist. 
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Für weitere artenschutzrechtlich relevante geschützte Tierarten oder Artengruppen, für die 
auf dem Areal keine geeigneten oder nur unzureichende Lebensraumbedingungen vor-
handen sind, kann ein Vorkommen generell ausgeschlossen werden. 

 

   

 

4  Konfliktanalyse, Vermeidung und Verminderung von Verbotstatbeständen sowie 
Ausgleichsmaßnahmen 

Die Habitatpotenzialanalyse hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Konflikte nicht aus-
zuschließen sind.  

Konflikte mit dem Artenschutz und möglichen vorkommenden Tierarten können sich durch 
die Rodung von Gehölzen und Bäumen sowie den Umbruch des Grünlands ergeben. Ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind ggfs. zu vermeiden, zu minimieren oder 
durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen.  
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Vor allem sind die Eingriffe in den Obstbaum- und Gehölzbestand außerhalb der Brutzeit 
von Vogelarten in einem Zeitraum ab 1. Oktober bis Ende Februar vorzunehmen. Die 
baubedingte Zerstörung von Brutstätten und eine damit verbundene Tötung potenziell 
anwesender Jungtiere (Verbotstatbestand nach § 44 Art. 1, Ziff. 1 BNatSchG, Tötungs-
verbot) kann so vermieden werden.  

Dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden (§ 44 Art. 1, Ziff. 3 BNatSchG), ist 
wegen des Fehlens eines entsprechend ausgeprägten Baumbestands mit Baumhöhlen 
dagegen sehr unwahrscheinlich. Auch dass Populationen von Vogelarten in ihrem Erhal-
tungszustand erheblich beeinträchtigt werden können (§ 44 Art. 1, Ziff. 2 BNatSchG), ist 
weitgehend auszuschließen, da davon auszugehen ist, dass es sich bei dem vorkom-
menden Vogelbestand um verbreitete und z.T. häufige und ungefährdete Arten handelt.  

Vertiefende Untersuchungen, um ein mögliches Vorkommen von artenschutzrechtlich 
relevanten Tagfalterarten - Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling sowie Gro-
ßer Feuerfalter - und der Zauneidechse feststellen oder ausschließen zu können, ggfs. mit 
einer artenschutzrechtlicher Prüfung, sind im Frühjahr/Sommer 2017 durchzuführen. 

Für die Obstbaumpflanzen, die als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für baubedingte 
Eingriffe und Habitatverluste an anderer Stelle festgesetzt wurden, müssen ggfs. Ersatz-
pflanzungen von einheimischen standortgerechten Gehölzen und Obstbäumen vorge-
nommen werden.  

Da Teile des Planungsareals als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind, muss für 
diesen Bereich die Erteilung einer Befreiung von den Vorschriften der Landschaftsschutz-
verordnung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Rems-Murr-Kreises beantragt wer-
den.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Seite: 

Ansichten des Untersuchungs- und Planungsgebiets Gewerbegebietserweiterung Erlen-
hof III in Berglen (Rems-Murr-Kreis)  
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